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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1973

Norm

EO §35 C

EO §35 E

EO §35 H

Rechtssatz

Das Fortbestehen des Rechtschutzinteresses an der Erledigung der Oppositionsklage ist im Fall der rechtskräftigen

Abweisung des Antrages auf Bewilligung der Anlaßexekution jedenfalls dann zu bejahen, wenn dem betreibenden

Gläubiger noch vor der Entscheidung über die Oppositionsklage eine neue Exekution zur Hereinbringung der dort

bekämpften Forderung bewilligt wurde.
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